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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Bürgstadt Neunkirchen

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:
Bürgstadt: Dienstag, den 08. Juli 2025 um 19.30 Uhr
  im Sitzungssaal, Rathaus Bürgstadt
Neunkirchen: Donnerstag, den 10. Juli 2025, um 19.30 Uhr
  im Rathaus Neunkirchen
Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im Aushangkasten und für Bürgstadt im  
Internet unter www.buergstadt.de und für Neunkirchen im Internet unter 
www.neunkirchen-unterfranken.de veröffentlicht.
Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen Sitzungen nach- 
gelesen werden.

Markt Bürgstadt

Der Markt Bürgstadt sucht möglichst zum 01. September 2025 für die gemeind-
liche Kindertageseinrichtung „Bürgstadter Rasselbande“ mit einem mehrgruppigen  
Kindergarten und -krippe eine/n

Erzieher (m/w/d)
(Vollzeitbeschäftigte/r)

Die Bezahlung erfolgt nach den tariflichen Bestimmungen des TVöD-SuE.   
Die Inanspruchnahme von Fahrradleasing und betrieblicher Krankenversicherung 
sind möglich. 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens  
08. Juli 2025 an den Markt Bürgstadt, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt oder 
per Mail an poststelle@buergstadt.de richten. 
Nähere Auskünfte erteilt gerne Herr Hofmann unter Tel. 09371/9738-27.
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11.07.25 - 14.07.25
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Grußwort des Bürgermeisters 
Straßen- und Hoffest der  
Bürgstadter Ortsvereine  
vom 11. bis 14. Juli 2025 
Liebe Gäste, liebe Bürgstadter, 

zu unserem 33. Straßen- und Hoffest lade ich Sie zusammen mit 
den teilnehmenden Vereinen traditionell am zweiten 
Juliwochenende ein. 

Im feierlich geschmückten Altort der Marktgemeinde werden 
wir Sie mit kulinarischen Leckerbissen, Wein- und Bierspezialitäten begeistern. 
Mit zahlreichen Live Musik-Darbietungen kommen alle Besucher, von den Genießern,
den Leckermäulern bis hin zu den Partyfreunden, auf ihre Kosten.

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit, nach unserem Motto: 

Genießen Sie mit Ihren Familien, Freunden und Bekannten die besondere Atmosphäre in den Höfen 
und auf der Haupt- und Freudenberger Straße. Durch die Teilnahme eines weiteren Vereins wird die 
Festmeile in diesem Jahr bis zum Rosengarten an der Bücherei erweitert. 

Der Festzug zur Eröffnung startet freitags um 18.30 Uhr traditionell ab dem Weinhaus Stern, begleitet
von Musik und unserem „Centgraf“. Zusammen mit dem Bürgermeister und dem „Ortsbauernführer“ 
wird das Fest durch den Bieranstich und einem Fass Freibier eröffnet. 

Das abwechslungsreiche Programm der Bürgstadter Vereine sorgt für beste Unterhaltung. Mit Rock, 
Pop, Blasmusik, sowie Volksliedern und Gesang ist für reichlich Abwechslung gesorgt und für jeden von
Jung bis Alt ist etwas dabei. 

Am Samstag, den 12. Juli 2025, findet der „Tag der Blasmusik“ statt. Nach einem gemeinsamen Einzug 
der Blaskapellen aufs Festgelände steht der Abend unter dem Motto „Bürgstadt klingt“. 

Entdecken Sie vielfältige Blasmusik-Arrangements in den verschiedenen Höfen und erleben Sie die 
Musiktradition unserer Region hautnah. 

Nutzen Sie gerne die Gelegenheit, das Museum an der Mittelmühle und die Bürgstadter Martinskapelle
zu besichtigen. 

Die veranstaltenden Vereine und die Marktgemeinde Bürgstadt freuen sich, Sie in Bürgstadt 
willkommen zu heißen. 

Mit den besten Grüßen 

Ihr 

Thomas Grün 

1. Bürgermeister
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Straßen- und Hoffest vom 11. - 14.07.2025 in Bürgstadt 
Verkehrsregelung – Änderung der Bushaltestellen

Folgende Verkehrsregelung wird angeordnet:
1. Während des in Bürgstadt stattfindenden Straßen- und Hoffestes wird die Hauptstraße 

nach der Einmündung Martinsgasse und die Freudenberger Straße bis zu den Anwe-
sen Freudenberger Straße 27 / 28 von: 

Dienstag, 08.07.2025, 15.00 Uhr zunächst bis Mittwoch, 09.07.2025, 7.00 Uhr
und von Mittwoch, 09.07.2025, 15.00 Uhr bis Dienstag, 15.07.2025, 20.00 Uhr

für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.
Für LKW und Busse wird die Ortsdurchfahrt bereits ab Dienstag, 08.07.2025, 06.00 Uhr 
bis einschließlich Dienstag, 15.07.2025, 24.00 Uhr gesperrt
2. Die Zufahrtsstraßen Krummgasse, Weidengasse, Große Maingasse und Kleine Main-

gasse werden jeweils an der Einmündung in die Hauptstraße, bzw. Freudenberger 
Straße gesperrt.

3. Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt über Sandweg, Brückenstraße, Jahn-
straße, Streckfuß, Höhenbahnweg, Mozartstraße, Königsberger Straße, Stettiner  
Straße, Danziger Straße bzw. umgekehrt.

4. Die Einbahnstraßenregelung in der Josef-Ullrich-Straße zwischen Einmündung Haupt-
straße 62 und Wohnmobilstellplatz wird aufgehoben.

5. Die Zu- und Abfahrt zum Kindergarten /-krippe erfolgt über die Josef-Ullrich-Straße.
6. Der Fleckenweg wird für den Bereich „Kleine Maingasse“ bis „Großer Brückengraben“ 

für den Kfz-Verkehr freigegeben.
Für die in der gesperrten Strecke liegenden Bushaltestellen werden folgende Ersatzhalte-
stellen eingerichtet:

Reguläre Haltestelle Ersatzbushaltestelle
Apotheke / Mainmetall Neue Erfbrücke (Erftalbowling) 
Hauptstraße Tabakhalle
Alte Kirche Gesundheitszentrum

Beeinträchtigung des Lichtraumprofils von öffentlichen Straßen, 
Gehwegen und Treppenanlagen durch Bäume und Sträucher

Besonders während der Wachstumsperiode passiert es, dass Grundstücksbesitzer die in 
ihrem Anwesen gepflanzten Bäume und Sträucher in öffentliche Flächen und Nachbar-
grundstücke hineinragen bzw. überhängen lassen. Hierbei werden Verkehrsteilnehmer 
behindert, weil die überhängenden Zweige und Sträucher den öffentlichen Verkehrsraum 
einengen und die freie Sicht der Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen. 
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Auch ein seitliches Hineinragen von Bewuchs in die Gehwege kann nicht hingenommen 
werden. Die Gefahr besteht, dass Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen müssen.
Es werden deshalb alle Grundstückseigentümer gebeten, Äste und Sträucher, die in den 
Verkehrsraum hineinragen, unverzüglich zu beseitigen bzw. zurückzuschneiden. Die 
Höhe des freizuhaltenden lichten Raumprofils beträgt über Straßen 4,50 m, über Geh-
wegen 2,50 m. Dieses Maß gilt auch für Treppenanlagen und für die öffentlichen Feld- 
und Waldwege. Nach Beendigung der Vegetationsphase gelingt der Rückschnitt leicht. Es 
kann durch entsprechenden ausreichenden Rückschnitt Vorsorge für die Freihaltung des  
lichten Raumprofils getroffen werden.
Auch der Gehweg vor Ihrem Grundstück ist regelmäßig vor jeglichem Bewuchs freizu-
halten. Diese Pflicht ergibt sich aus den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie der 
jeweilig gemeindlichen Satzung und dient vor allem der Sicherheit und der Barrierefrei-
heit. Auch tragen Sie dazu bei, dass die Gehwege durch den Bewuchs nicht zwangsläufig 
beschädigt werden.
Nach Art. 29 Abs. 2 des Bayer. Straßen  und Wegegesetzes (BayStrWG) dürfen Anpflan-
zungen aller Art nicht angelegt werden, soweit sie in den lichten Raum der Straße  
hineinragen. Sollten sie bereits vorhanden sein, haben die Eigentümer und Besitzer ihre 
Beseitigung notfalls zu dulden. Die Beseitigung des Bewuchses im öffentlichen Verkehrs-
raum ist außer dem Eigentümer des Grundstückes bzw. dessen Beauftragten nur dem 
Straßenbaulastträger (Gemeinde) vorbehalten.
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig den Gehweg vor Ihrem Grundstück – besonders in den 
Sommermonaten, wenn das Pflanzenwachstum stark ist. So tragen Sie dazu bei, unsere 
Gemeinde sauber, sicher und lebenswert zu halten.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verantwortungsbewusstsein!
MARKT BÜRGSTADT GEMEINDE NEUNKIRCHEN  GEMEINDE EICHENBÜHL
Grün   Seitz    Winkler
1. Bürgermeister  1. Bürgermeister   1. Bürgermeister

Markt Bürgstadt  
Erlass einer Änderungssatzung zur Satzung über die Pflicht 

zur Anlegung eines Kinderspielplatzes und 
deren Ablösung (Spielplatzablösesatzung) zum 01.10.2025

Mit der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Novelle der Bayerischen Bauordnung durch 
das erste Modernisierungsgesetz wird u.a. die bisher staatliche Pflicht zur Anlegung  
eines Kinderspielplatzes und deren Ablösung (Spielplatzablösesatzung) mit Wirkung zum  
1. Oktober 2025 kommunalisiert. Dies bedeutet, dass die entsprechenden staatlichen 
Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen. Künftig haben es die Gemeinden demnach selbst 
in der Hand festzulegen, ob es in ihrem Gebiet eine Spielplatzsatzung geben soll oder nicht.
Der Markt Bürgstadt verfügt über eine entsprechende Satzung. Bestehende Spielplatzsat-
zungen müssen aufgrund der Änderungen in der Bayerischen Bauordnung neu erlassen 
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oder an die neue Rechtslage angepasst werden.
Der Gemeinderat Bürgstadt hat in seiner Sitzung am 03. Juni 2025 folgende Änderungs-
satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird.
Aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erlässt der 
Markt Bürgstadt folgende

1. Änderungssatzung zur Satzung
über die Pflicht zur Anlegung eines Kinderspielplatzes und deren Ablösung (Spielplatz-

ablösesatzung)

§ 1 
Die Präambel erhält folgende Fassung:
Art. 7 Abs. 3 BayBO verpflichtet dazu, bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als 
fünf Wohnungen einen ausreichend großen Kinderspielplatz anzulegen. Mit dieser Spiel-
platzablösesatzung wird näher geregelt, wie diese Verpflichtung in Art und Ausgestaltung 
erfüllt werden kann. Insbesondere soll in begründeten Fällen auch die Ablösung eines 
erforderlichen Kinderspielplatzes ermöglicht werden. Regelungen in Bebauungsplänen 
oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung ab-
weichen, haben Vorrang.

§ 2
(1)
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Bei der Errichtung (Nutzungsänderungen sind nicht von der Satzungsermächtigung um-
fasst) von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen ist ein ausreichend großer Kinderspiel-
platz anzulegen (Art. 7 Abs. 3 BayBO). Hierzu zählen keine Wohnungen, die ausschließlich 
und nachweislich dem betreuten Wohnen bzw. als Altenwohnungen dienen.
(2)
§ 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Je 25 m² Wohnfläche sind 1,5 m² Kinderspielplatzfläche nachzuweisen, mindestens je-
doch 50 m². Die Fläche muss für das Spielen von Kindern bis zu 14 Jahren geeignet und 
ausgestattet sein.
(3)
§ 2 Abs. 3 wird neu eingefügt:
Der Spielplatz soll möglichst verkehrsabgewandt in sonniger, windgeschützter Lage an-
gelegt werden. Er muss gegen Anlagen, von denen Gefahren oder Störungen ausgehen, 
so abgeschirmt werden, dass die Kinder ungefährdet spielen können.

§ 3 
(1)
§ 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
Der Ablösebetrag beträgt je m² Spielplatzfläche 250,00 €. Die Höhe der nachzuweisenden 
Kinderspielplatzfläche richtet sich nach § 2 Abs. 2. Für Gebäude, die dem Wohnen von 
Senioren und Studenten bestimmt sind, besteht ein Anspruch auf Ablöse.
(2)
§ 3 Abs. 6 wird neu eingefügt:
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Der Spielplatz ist auf dem Baugrundstück zu errichten. In begründeten Ausnahmefällen 
darf der Spielplatz auf einem anderen Grundstück in der Nähe des Baugrundstückes an-
gelegt werden. Der Spielplatz muss fußläufig und gefahrlos für Kinder zu erreichen sein. 
Die Benutzung des Grundstückes ist gegenüber dem Träger der Bauaufsichtsbehörde 
rechtlich zu sichern.

§ 4 
Der bisherige §4 „Inkrafttreten“ wird §5.
§ 4 wird neu eingefügt und erhält die Überschrift „Unterhaltung“ mit folgendem Inhalt:
Der Spielplatz ist in benutzbarem Zustand zu erhalten. Auf die zivilrechtlichen Verkehrs-
sicherungspflichten wird hingewiesen.

§ 5 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bürgstadt, den 06.06.2025
Thomas Grün
1. Bürgermeister

Markt Bürgstadt  
Neuerlass einer Satzung zur Einführung einer Pflicht zum 

Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge
 (Stellplatzsatzung) zum 01.10.2025

Mit der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Novelle der Bayerischen Bauordnung durch 
das erste Modernisierungsgesetz wird u.a. die bisher staatliche Pflicht zur Herstellung 
eines Stellplatzes mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 kommunalisiert. Dies bedeutet, dass 
die entsprechenden staatlichen Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen. Künftig haben 
es die Gemeinden demnach selbst in der Hand festzulegen, ob es in ihrem Gebiet eine 
Stellplatzsatzung geben soll oder nicht. Es wird allerdings eine Obergrenze, in Höhe von 
maximal zwei Stellplätzen je Wohnung, für die Anzahl der zu schaffenden Parkplätze ge-
ben. Die Festsetzung höherer Stellplatzzahlen ist nicht mehr möglich.
Der Markt Bürgstadt verfügt über eine entsprechende Satzung. Bestehende Stellplatzsat-
zungen müssen aufgrund der Änderungen in der Bayerischen Bauordnung neu erlassen 
oder an die neue Rechtslage angepasst werden.
Der Gemeinderat Bürgstadt hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2025 folgende Satzung  
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird.
Aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erlässt der 
Markt Bürgstadt folgende

Satzung
zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge  

(Stellplatzsatzung)
Der Markt Bürgstadt erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), 
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zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 
81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 
(GVBl. S. 619) folgende Satzung:

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen 
im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Bürgstadt. Ausgenommen sind, 
wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne 
des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von 
den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang.

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeu-
gen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsän-
derung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder 
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die  
unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze 
getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln 
und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit meh-
reren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung 
erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen 
Stellplätze.

§ 3
Ermäßigung der Zahl der notwendigen Stellplätze

(1) Für Gebäude mit Wohnungen im Geltungsbereich des Marktes Bürgstadt ist abwei-
chend von der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) für Wohnungen unter  
50 m² Wohnfläche ein Stellplatz je Wohneinheit erforderlich.

(2) Im Übrigen gilt § 2 Abs. 2 dieser Satzung.
§ 4

Herstellung und Ablöse der Stellplätze
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrund-

stück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzu-
stellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe  
des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechts-
träger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.
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(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit 
unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelas-
sen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des 
Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Um-
gebung zu erwarten sind.

(3) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kosten ihrer 
Herstellung gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entschei-
dung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen der Gemeinde. 
Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch 
dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Bau-
grundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der Ablösungsbetrag beträgt je 
Stellplatz 2.300 Euro. Je nach Anzahl der abzulösenden Stellplätze wird grundstücks-
bezogen folgende Regelung getroffen:
• 1. bis 3. Stellplatz je Stellplatz den vollen Ablösebetrag
• 3. bis 6. Stellplatz je Stellplatz 75% des Ablösebetrages
• Ab dem 7. Stellplatz 50% des Ablösebetrages

(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die 
für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrts-
verkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln.

(5) Die erforderlichen Stellplätze müssen unabhängig voneinander anfahrbar sein. Stau-
räume vor Garagen gelten nicht als Stellplätze im Sinne dieser Satzung.

§ 5
Anforderungen an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über 
den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze 
vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsich-
tigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.

§ 6
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden. 
§ 7

Schlussbestimmungen
(1) Diese Satzung tritt am 01.10.2025 in Kraft.
(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Satzung über die Herstellung von Stell-
plätzen für Kraftfahrzeuge des Marktes Bürgstadt vom 16.01.2017 außer Kraft.

Bürgstadt, den 25.06.2025

Thomas Grün
1. Bürgermeister
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50 Jahre
Zusammenschluss der Gemeinden 
Neunkirchen, Richelbach und Umpfenbach 
zur Höhengemeinde Neunkirchen

Jubiläumsfest am 6. Juli 2025
Gemeinschaftshaus Neunkirchen

Gemeinde

Neunkirchen

            
       Unterfranken

■ Gottesdienst um 9 Uhr 
am Gemeinschaftshaus Neunkirchen

■ anschl. Frühschoppen 
mit Weißwurstfrühstück 

■ Mittagessen 
Kaffee & Kuchen 

■ Festausklang mit musikalischem 
Dämmerschoppen

Juli 1975 – Juli 2025

 Fahrzeugschau 
 Feuerwehren, Bauhof 
 und HVO 

 Abwechslungsreiches 
 Kinderprogramm 
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Grußwort des 1. Bürgermeisters Wolfgang Seitz
Liebe Neunkirchener Bürgerinnen und Bürger,
werte Gäste aus nah und fern, sehr geehrte Ehrengäste,
der Festsonntag zur Zusammenlegung der drei Ortsteile Neunkirchen, Richelbach und 
Umpfenbach zur Gesamtgemeinde Neunkirchen nähert sich allmählich.  
Im vorherigen Amts- und Mitteilungsblatt haben wir Sie über die anstehende 50-Jahrfeier 
informiert und Ihnen, aufs Wesentliche konzentriert, das Tagesprogramm vorgestellt. 
In dieser Ausgabe gehen wir nochmals auf das attraktive und abwechslungsreiche  
Rahmenprogramm, geeignet für jung und alt, näher ein. In diesem Zusammenhang  
bedanken wir uns bereits heute bei allen Vereinen und freiwilligen Helfern der drei Orts-
teile, ohne die ein solches Fest nicht durchführbar wäre und die mit ihrer außergewöhn-
lichen Bereitschaft und Ihrem Interesse die große Verbundenheit und den Zusammenhalt 
der Bevölkerung in unserer Höhengemeinde repräsentieren. 
Die Jubiläumsfeier beginnt um 09.00 Uhr mit dem Festgottesdienst unter der Leitung von 
Pfarrer Artur Fröhlich, mit Liedbeiträgen des Gesangsvereins „Einigkeit“ Neunkirchen und 
dem Gesangverein „Liederquell“ Umpfenbach (im DGH).  
Anschließend erfolgt ab 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein Frühschoppen mit Weißwurstfrüh-
stück und Ansprachen, begleitet vom Musikverein „Bavaria“ Neunkirchen. Alternativ ist 
ab 10.00 Uhr auch die Kuchentheke geöffnet. 
Nach dem Mittagessen werden Sie unterhalten von den bekannten Richelbacher Ge-
sangstrio „Sameds“ und zum Dämmerschoppen ab ca. 16.00 Uhr spielt die Musikkapelle 
Richelbach für Sie auf.
Parallel dazu findet auf dem Außengelände eine Fahrzeugschau mit den neuen Feuer-
wehr-Kfz. sowie dem Einsatzwagen der HvO-Gruppe statt. Ein interessantes Kinderpro-
gramm gestaltet sich im Zeitraum von 13.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr wie folgt:

• Lichtgewehrschießen (Schützenverein Umpfenbach)
• Kinderschminken (Kindertagesstätte Höhenwichtel)
• Hüpfburg (Turnverein Neunkirchen)
• Wasserspiele (Kinder- und Jugendfeuerwehr)
• Fühlpfad und Spiele mit Holz (Verein für Garten und Umwelt)
• Kindertanzen (SV Richelbach, Auftritt)

Seien Sie also herzlich willkommen zu unserem gemeindlichen Fest, feiern und genießen 
Sie dieses mit uns. Vorab an dieser Stelle schon unser herzlicher Dank für Ihren Besuch. 
Der Festerlös fließt laut GR-Beschluss einem caritativen Zweck zu.
Vielen Dank – wir sehen uns am So., 06. Juli, am DGH Neunkirchen!
Wolfgang Seitz, 1. Bgm. Gde. Neunkirchen
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Gemeinde Neunkirchen 
zum Neuerlass einer Satzung zur Einführung einer Pflicht 

zum Nachweis von Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) zum 01.10.2025

Mit der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Novelle der Bayerischen Bauordnung durch 
das erste Modernisierungsgesetz wird u.a. die bisher staatliche Pflicht zur
Herstellung eines Stellplatzes mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 kommunalisiert. Dies 
bedeutet, dass die entsprechenden staatlichen Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen. 
Künftig haben es die Gemeinden demnach selbst in der Hand festzulegen, ob es in ihrem 
Gebiet eine Stellplatzsatzung geben soll oder nicht. Es wird allerdings eine Obergrenze, in 
Höhe von maximal zwei Stellplätzen je Wohnung, für die Anzahl der zu schaffenden Park-
plätze geben. Die Festsetzung höherer Stellplatzzahlen ist nicht mehr möglich.
Bestehende Stellplatzsatzungen müssen aufgrund der Änderungen in der Bayerischen 
Bauordnung neu erlassen oder an die neue Rechtslage angepasst werden.
Der Gemeinderat Neunkirchen hat in seiner Sitzung am 05. Juni 2025 folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird.
Aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erlässt die 
Gemeinde Neunkirchen folgende

Satzung
zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 

(Stellplatzsatzung)
Die Gemeinde Neunkirchen erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 
ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 619) folgende Satzung:

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen 
im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Bürgstadt. Ausgenommen sind, 
wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne 
des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von 
den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang.
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§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeu-
gen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsän-
derung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder 
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die 
unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze 
getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln 
und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit meh-
reren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung 
erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen 
Stellplätze.

§ 3
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrund-
stück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzu-
stellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechts-
träger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit 
unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelas-
sen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des 
Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Um-
gebung zu erwarten sind.

(3) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kosten 
ihrer Herstellung gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die 
Entscheidung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen der  
Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; 
dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück oder in der 
Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der Ablösungsbe-
trag beträgt je Stellplatz 3.000 Euro.

(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die für 
ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsver-
kehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln.
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(5) Die erforderlichen Stellplätze müssen unabhängig voneinander anfahrbar sein. Stau-
räume vor Garagen gelten nicht als Stellplätze im Sinne dieser Satzung.

§ 4
Anforderungen an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über 
den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze 
vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsich-
tigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.

§ 5
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden. 

§ 6
Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt am 01.10.2025 in Kraft.
(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Satzung über die Herstellung von Stell-
plätzen für Kraftfahrzeuge der Gemeinde Neunkirchen vom 16.01.2017 außer Kraft.
Neunkirchen, den 06.06.2025
Wolfgang Seitz
1. Bürgermeister

Markt Bürgstadt, Gemeinden Eichenbühl und Neunkirchen
Die Nutzung der Behindertenparkplätze stellt eine Parkerleichterung für behinderte oder 
schwerbehinderte Menschen dar. Menschen, die sich außerhalb des Fahrzeuges nur schwer, 
unter großen Anstrengungen oder nur mit fremder Hilfe bewegen können, sind unter Um-
ständen berechtigt, ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte abzustellen.
Um auf einem solchen Sonderparkplatz für Schwerbehinderte parken zu können, bedarf 
es einer Erlaubnis, die in Form eines Parkausweises vorliegen muss. 
Der Behindertenausweis allein reicht hier nicht aus.
Das Ausmaß der Parkerleichterungen und der räumliche Umfang der Genehmigung rich-
ten sich nach dem Grad der körperlichen Beeinträchtigung und der Merkzeichen, welche 
vom ZBFS (Zentrum Bayern Familie und Soziales) amtlich festgestellt werden.

MARKT BÜRGSTADT GEMEINDE NEUNKIRCHEN  Gemeinde Eichenbühl
Grün   Seitz     Winkler
1. Bürgermeister  1. Bürgermeister   1. Bürgermeister
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SPÄTLESE
Die Seite für Seniorinnen und Senioren  

der Marktgemeinde Bürgstadt

   SPÄTLESE  
Die Seite für Seniorinnen und Senioren 

Q    der Marktgemeinde Bürgstadt 
 
 

Wichtige Rufnummern: 

Rettung / Feuerwehr 112 

Polizei 110 

Quartiersmanagement 
Jessica Breunig - Am Mühlgraben 1 
(Mittelmühle, Eingang Museum) 
Mo-Mi & Fr 9:00 – 12:00, Do 14:00 – 18:00Uhr 

Tel. 0151/22155429 
quartiersmanagement@buergstadt.de 

Andreas Köster 
Beauftragter für Senioren und Menschen mit 
Handicap 

09371/ 947169 
koester-buergstadt@t-online.de 

Termine:  

Immer mittwochs von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr BRK Seniorengymnastik (Sitzgymnastik) 
mit Hedi Eckert (09378/436) im kleinen Saal der Mittelmühle. Schnupperstunde möglich. 

Donnerstag, 10.07.2025 von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr Vortragsnachmittag zum Thema: 
„Geistig fit bleiben - mit 10 Maßnahmen Demenz vorbeugen“ mit freiem Eintritt im 
kleinen Saal der Mittelmühle. Im Anschluss daran Kaffee und Gebäck angeboten von 
Helfen verbindet.  
 
Montag, 14.07.2025 um 10:30 Uhr Singtreff für alle mit Albrecht Hench auf dem Straßen– 
und Hoffest im Hof Neuberger  
Montag, 14.07.2025 um 15:00 Uhr Seniorennachmittag auf dem Straßen– und Hoffest im 
Hof Neuberger  
 
Donnerstag, 17.07.2025 von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr Letzte Hilfe Kurs – 
Wissensvermittlung über die Begleitung von Menschen/Angehörigen in der letzten 
Lebensphase Informationen und Anmeldung bei Jessica Breunig 0151 - 22155429 
Dienstag, 22.07.2025 von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr Spielenachmittag mit freiem Eintritt im 
kleinen Saal der Mittelmühle  

Q
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Neues von der Quartiersmanagerin -   
„Seniorenbüro für mehr Lebensqualität“ 

Liebe Bürgstadterinnen und Bürgstadter,
haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht wie Sie 
im Alter leben wollen, und was Sie dazu alles brauchen? Viele 
Menschen wollen möglichst lange in Ihrem gewohnten Umfeld 
leben. Doch damit dies klappt braucht es ein funktionierendes 
Netzwerk, insbesondere dann, wenn die Selbständigkeit nach-
lässt, der Unterstützungsbedarf zunimmt, die sozialen Kontakte weniger werden und das 
Thema Einsamkeit immer spürbarer wird. Ein Baustein in diesem Netzwerk kann die Nach-
barschaftshilfe sein. 
Die Marktgemeinde Bürgstadt hat das Glück mit „Helfen verbindet“ eine funktionieren-
de Nachbarschaftshilfe zu haben, das haben nur wenige Gemeinden im Landkreis. Und 
dieses Angebot ist auch gerade sehr gefragt. Wir haben viele engagierte Helferinnen und 
Helfer in unserem Team, die gerne Ihre Zeit an andere verschenken. 
Doch gerade in der Urlaubszeit ist unser Helferteam sehr eng besetzt und wir würden 
uns über Unterstützung freuen. Aktuell suchen wir Vorleser, Mitspieler (u.a. für Mensch 
Ärgere dich nicht und Rummykub), Gesprächspartner, Zuhörer, Begleiter bei Spazier-
gängen (auch für Rollstuhlfahrer) und Fahrer für die Begleitung zu Arztterminen. 
Wenn Sie sich vorstellen können uns in einem dieser Bereiche zu unterstützen, und Ihre 
Zeit an einen anderen Menschen zu verschenken, egal ob 1 mal pro Woche, 1 mal pro 
Monat oder zu speziellen Anlässen, oder Sie Fragen dazu haben, dann melden Sie sich 
gerne unverbindlich bei mir unter 0151 221 554 29. Die Helfereinsätze werden individuell 
nach ihren zeitlichen Möglichkeiten geplant und jede einzelne Stunde Engagement ist ein 
Geschenk, ein Glücksmoment für einen anderen Menschen.
Ich stehe Ihnen auch gerne als Ansprechpartnerin für alle Themen rund um das Alter 
vertraulich und kostenfrei zur Verfügung. Auch kann ich Sie beim Ausfüllen von Anträgen 
unterstützen. Kommen Sie einfach vorbei und klingeln am Büro oder rufen Sie mich unter 
0151 221 554 29 an. 
Meine Sprechzeiten im Büro (Am Mühlgraben 1, Eingang Museum Mittelmühle) bzw.  
telefonisch sind Mo, Di, Mi, Fr von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und am Do von 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr. 
Da ich in diesen Zeiten gelegentlich auch dienstliche Termine außerhalb habe, können Sie 
gerne vorab einen festen Termin vereinbaren, um mich sicher anzutreffen.
Herzliche Grüße, 
Jessica Breunig 
gefördert im Rahmen von SELA durch
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Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle können  
aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteiligten/Angehörigen 
schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) zustimmen.
Bereich „Standesamt“ – Eheschließungen
06.06. Florian Franz Geiger und Irina Violet Geiger geb. Birkholz, 
 Neunkirchen, Gemeindeteil Umpfenbach, Richelbacher Straße 6
07.06. Kevin Martin Blatz und Denise Blatz geb. Hansen, 
 Bürgstadt, Eichenbühler Straße 81 A
18.06. Maximilian Uwe Horn und Jana Horn geb. Berberich, 
 Neunkirchen, Frankenstraße 37

Bereich „Standesamt“ – Altersjubilare
02.07. Anni Herta Jandt geb. Mahnke, Keltenweg 4, Bürgstadt, 95 Jahre

Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Eichenbühl

GEMEINDE EICHENBÜHL  Haushaltssatzung 2025
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Eichenbühl folgende

Haushaltssatzung 2025
§ 1

Der Haushaltsplan 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt im
Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.179.657,00 €
und im
Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.495.060,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.
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§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.321.400,00 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 380 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 380 v.H.

2. Gewerbesteuer 370 v.H.
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 800.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Die Haushaltsatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.

Eichenbühl, den 18. Juni 2025 gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL 1. Bürgermeister

Vorstehende Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat Eichenbühl in seiner Sitzung vom
19. März 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung wird hiermit amtlich bekannt gemacht 
(Art. 65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO). Die Haushaltssatzung mit Anlagen sowie der Haushalts-
plan liegen bei Frau Münch-Worlicek (Kämmerei) zur Einsichtnahme aus.
 
 

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle können  
aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteiligten/Angehörigen 
schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@eichenbuehl.de) zustimmen.
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Amtlicher Teil - Allgemein

EichenbühlBürgstadt Neunkirchen

WeilbachSchneebergRüdenau
Christian Duscha Gleiwitz-Essen-Landshut

Neunkirchen
Christian Duscha Gleiwitz-Essen-Landshut

MiltenbergLaudenbachKleinheubach
Gleiwitz-Essen-Landshut

Christian Duscha

Kirchzell
Christian Duscha Gleiwitz-Essen-Landshut

EichenbühlBürgstadtAmorbach

Immobilienseite der ILE Odenwald-Allianz
Ein kostenloses Angebot für unsere Bürger*innen in der ILE Odenwald-Allianz
Ob Eigenheim, Mietwohnung, Geschäftsräume oder Baugrundstück: Melden Sie Ihre  
Angebote und Gesuche aus den Kommunen der Odenwald-Allianz an ILE-Umsetzungs-
begleiter Viktor Gaub: Tel.: 09373/209-40, E-Mail: info@odenwald-allianz.de

Mietangebote
Amorbach (Boxbrunn)
• 4-Zi.-Whg., EG, 86 m², gr. WoKü m. EBK, Bad m. BW u. Du., direkter Gartenzugang, 

Gge., SP, Keller an ehrliche u. ordentliche Mieter, gerne m. Tieren, Miete VS. Kurzprofil 
an flinke-buchhalterin@t-online.de

Kleinheubach
• 2-Zi.-Whg., EG, 58 m², Ortsmitte, EBK, Bad m. Du., Gäste-WC, f. NR ohne HT, ab 1.8., 

430 € KM + € 120 € NK + KT. E-Mail: am11022019@gmail.com
Weilbach
• 4-Zi.-Whg., DG, ca. 90 m², TLB m. Du. u. BW, BLK, SP, KR. 700 € KM + 250 € NK + 3 MM 

KT. Tel.: 09373 902067

Mietgesuche
Alle Allianzkommunen
• Unterstellplatz f. Wohnmobil, Halle/Gge. (kein Carport), Länge 8,5m, B: 2,5m, H: 

3,40m, Gewicht: 6 t, m. Stromanschl. u. gut zugänglich. Tel.: 0171 7761984
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Bürgstadt und Miltenberg
• 70-jähriger NR ohne HT und PKW, gekündigt wg. Eigenbedarf, su. 2- bis 3-Zi.-Whg.  

(EG od. 1. St.), min. teilmöbliert, m. Raum f. 2 Räder. Tel.: 09371 67143
Bürgstadt und Umgebung
• Fast Rentner (NR o. HT) su. 2-Zi.-Whg. in Bürgstadt od. Umkreis v. 8 km ab Okt. 25. 

Tel.: 0151 29549142
Weilbach
• Wir, eine ukrainische Familie (Eltern mit 7-jährigem Schulkind), suchen aufgrund der 

Nähe zur Schule langfristig eine Wohnung in Weilbach. Budget: bis 600 €, mind.  
70 m². E-Mail: kravecoksana416@gmail.com

Kaufangebote
Amorbach
• Bauplatz, voll erschl., in ruhiger Lg. an der Bebauungsgrenze, ca. 800 m², sofort bebau-

bar. Tel.: 0157 52129786
• Grünland m. 14% Wald/Gehölz, 4.670 m2, FI.-Nr. 1646, 1647, 1647/2 Preis VS, Tel.: 

09351 604828
Eichenbühl
• Ackerland (Schwabs Überhag): 1.150 m2, 1.130 m2 und 1.160 m2;
• Wiesengrundstück (Gänsäcker): 1.170 m2. Tel.: 09378 377
Eichenbühl OT Riedern
• Bauplatz, voll erschl., 847 m², Anschrift: Burgäcker 8, Preis VS. Tel.: 06026 6271
Kirchzell
• Bauplätze im Baugebiet „Am Bucher Weg“, voll erschl., 614 - 720 m², 110 €/m². Tel: 

09373/9743-12 oder E-Mail: gemeinde@kirchzell.de
Richelbach
• Bauplätze im Baugebiet Lämmerheide, voll erschl., 598 m² - 777m², 115 €/m².  

Tel.: 09371 9738-33. Näheres auf www.neunkirchen-unterfranken.de

Kaufgesuche
Alle Allianzkommunen
• Junges Beamtenpaar su. Baugrundstück od. freist. EFH im südl. Lkr. MIL. Grund-

stücksgr. ab 600 m². Tel: 09371/6688822 E-Mail: haussuche-mil@web.de
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Das nächste Amtsblatt erscheint am 15.07.2025:
ANNAHMESCHLUSS der VG Erftal

Di., 08.07.2025, 17 Uhr.
Bitte senden Sie Ihre Werbeanzeigen  

an HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).
Privatanzeigen können Sie über unsere Homepage www.hansenwerbung.de aufgeben.

Textveröffentlichungen für die Vereine Bürgstadt und Neunkirchen
geben Sie bitte in unser Redaktionssystem ein.

Sie haben noch keinen Zugang zum Redaktionssystem?  
Schreiben Sie uns unter redaktionssystem@hansenwerbung.de.

Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.

- Es folgt der nicht amtliche Teil -
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Erftal Bote
Nachrichten aus den Gemeinden

EichenbühlBürgstadt Neunkirchen

Öffnungszeiten der Bücherei Bürgstadt

Dienstag 15:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag, Freitag 16:30 - 18:30 Uhr
Samstag 15:00 - 17:00 Uhr

An Feiertagen bleibt die Bücherei geschlossen.
Weitere Angaben unter www.buergstadt.de/soziales-gesundheit/gemeindebuecherei
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Landratsamt Miltenberg

STARKE FRAUEN - 
starke Kommunalpolitik!

Vortrag und Podium
Was hilft, um Frauen für ein politisches Amt zu gewinnen?

Politisches Engagement scheint notwendiger 
denn je. Obwohl der Wille zu einem höheren 
Frauenanteil in Ämtern gegeben ist, hapert es 
an der Umsetzung. Was sind Gründe, dass die 
Gleichstellung in diesem Bereich nur schlep-
pend vorangeht? Welche Maßnahmen können  
ergriffen werden?

Nach einem kurzem Fachinput der Referentin  
Tannaz Falaknaz über mögliche Ursachen  
diskutieren aktive Kommunalpolitikerinnen  
aus dem Landkreis Miltenberg über eigene  
Erfahrungen, ihre Motivation, Unterstützung  
und Hürden für kommunalpolitisches  
Engagement. 

©
 D

esigned by raw
pixel.com

 ·  Freepik

Termin: Dienstag, 8. Juli 2025, 19 Uhr

Ort: Landratsamt Miltenberg, großer Sitzungssaal 

Anmeldung: Veranstaltungen - Landkreis MIL

Fachinput (online zugeschaltet)
ä Tannaz Falaknaz, Expertin und Referentin zum Thema „Frauen in der Politik“ 

Es diskutieren
ä Lisa Steger, CSU, Bürgermeisterin in Dorfprozelten, Kreisrätin
ä Sabine Balleier, SPD, Stadträtin in Miltenberg, Kreisrätin 
ä Nina Schüßler, Bündnis 90/Die Grünen, Kreisrätin 
ä Katharina Hotz, Freie Wähler, Gemeinderätin in Mömlingen

Moderation
ä Karen Wrigley-Simon, Gleichstellungsbeauftrage 
ä Ulrike Werner-Paulus, Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement 



Holzfenster
Holz-Alu-Fenster
Kunststo� fenster
Aluminiumfenster
Haustüren

Heppdieler Straße 2 • 63928 Eichenbühl-Pfohlbach
Telefon 09378 309 • E-Mail info@FensterKonrad.de

FensterKonrad.de

©
 h

an
se

nw
er

bu
ng

.d
e

Nutzen Sie die

BAFA Förderung

Beratung gerne bei 

Ihnen Zuhause

Lust auf gute Laune

LASS DEINE WÄNDE
LÄCHELN.

Malerarbeiten 
Verputzarbeiten 
Wärmedämmung 
Renovierungen …

Uwe Bick – Malermeister 
63930 Richelbach 
Tel. 0 93 78 - 28 4
info@maler-bick.de
www.maler-bick.de

?
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Veranstaltungskalend
er

Bürgstadt (ohne Gewähr)

„Helfen verbindet“ – wir verschenken eine Stunde Zeit“!
Bürgerschaftliches Engagement für Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewohnern von 
Bürgstadt zur Verfügung.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen unter der Telefonnummer 09371 / 9492010. 
Wenn Sie uns nicht erreichen, so hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer 
und wir rufen Sie zuverlässig zurück.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
Montags, 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst.
Bitte den aktuellen Übungsplan beachten:
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

Heimat- und Geschichtsverein
Wir laden Sie herzlich zum Besuch des Museums Bürgstadt ein. Neben der Sonderaus-
stellung „60 Jahre Fränkische Rebläuse Bürgstadt“, können Sie im Obergeschoss mittels 
einer Audioführung viel Interessantes zur Bürgstadter Geschichte erfahren. Unser Mu-
seum steht jede Woche von Donnerstag bis Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr für Besucher 
offen. Auch am 15. August, Mariä Himmelfahrt, ist unser Museum geöffnet. 
Führungstermine können telefonisch unter der Nummer 09371 - 97380 oder per E-Mail 
an info@hgv-buergstadt.de vereinbart werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vereine, 
die Interesse an einer Sonderausstellung ab 2027 im Museum haben, können sich gerne 
ebenfalls per E-Mail an den HGV Bürgstadt wenden.

Kath. Frauenbund/ Kunterbundt
Die Krabbelgruppe „kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag von 09.30 – 11.00 Uhr 
im Jugendraum der Mittelmühle.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jessica Meister Tel.: 0171/ 3097892

Kolpingsfamilie Bürgstadt
01.07.  19.30 Uhr  Außerordentliche Mitgliederversammlung im Pfarrsaal

Bereitschaft Miltenberg-Bürgstadt
09.07. 16.00 Uhr Blutspende im Bürgerzentrum Mittelmühle



Wir führen aus: 

Verputz • Anstrich • Malerei 
Gerüstbau • Trockenbau • Voll-Wärmeschutz 

Bürgstadt 
Mobil: 0171/3 13 99 36    • www.malerwachtel.de 
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Straßen- und Hoffest
11. - 14.07.2025

Fränkische Rebläuse
12.07.   Kreismusikfest NBMB/ Tag der Blasmusik in der Alten Kirche

Pfarrgemeinde
13.07. 10.00 Uhr Gottesdienst im Alten Kirchhof anlässlich Straßen- und Hoffest

Geflügelzuchtverein
13.07. 10.00 – 11.00 Uhr Impfwasserausgabe an der Zuchtanlage 
    (auch an Hobbygeflügelhalter)

Neunkirchen (ohne Gewähr)

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“
Benötigen Sie Hilfe? Wir sind für Sie da! Wir verschenken eine Stunde Zeit.
Haben Sie Mut, rufen Sie uns an, Montag bis Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr.
So erreichen Sie uns:  Bereich Eichenbühl 09371 6694903
 Bereich Neunkirchen 09371 6694904
 Bereich Riedern 09371 6694905
 Bereich Heppdiel 09371 6694906

Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen
10.07. 19.30 Uhr 11. Übung

Freiwillige Feuerwehr Richelbach
06.07. 50 Jahre Gemeinde im Gemeinschaftshaus Neunkirchen

Freiwillige Feuerwehren Neunkirchen, Richelbach und Umpfenbach
05.07. 16.00 Uhr Ausbildungsübung
12.07. 16.00 Uhr Gemeinschaftsübung in Umpfenbach mit der FFW Richelbach 
   und Umpfenbach

SV Richelbach
03. - 05.07.  Ortsmeisterschaft am Sportplatz Richelbach

Gemeinde Neunkirchen
06.07.   Feier 50 Jahre Zusammenlegung Ortsteile Neunkirchen, 
   Richelbach und Umpfenbach

The Rising Lions
12.07. 09.30 Uhr Stimmbildungsworkshop im Gemeinschaftshaus Neunkirchen

Schützenverein Neunkirchen
13.07. 13.00 Uhr Schnupperschießen im Schützenhaus Umpfenbach



WERDE TEIL Unseres WAHLHELFER-TEAMS!
Ab sofort suchen wir zur verstärkung unseres Teams:

Mitarbeiter (m/W/D) 

in vollzeit, teilzeit, oder mini job für die BEREICHE

Hauptstraße 161   |    63928 Eichenbühl  |  Telefon 09371 9473550    |    Eb@die-burgermeisterei.de
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Service Theke Küche

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@die-burgermeisterei.de
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Service Theke Küche

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@die-burgermeisterei.de
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Mitarbeiter (m/W/D) 
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Service Theke Küche

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@die-burgermeisterei.de
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Eichenbühl (ohne Gewähr)

Pfarrei Riedern
06.07. 10.00 Uhr Patrozinium Hl. Kilian in der Pfarrkirche „St. Kilian“ und 
   „St. Valentin“ in Riedern

Allgemeine Veranstaltungen (ohne Gewähr)

Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung im Ämtergebäude im Fährweg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellten in Miltenberg, 
Amtsgebäude, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunde ab. Den Versicherten wird 
damit Gelegenheit gegeben sich in Fragen ihrer Rentenversicherung kostenlos beraten 
zu lassen.
Die Sprechzeiten der Deutschen Rentenversicherung im Ämtergebäude im Fähr-
weg 45 in Miltenberg haben sich geändert. Ursprünglich wurden Beratungstage 
montags und mittwochs jeweils von 8.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr angebo-
ten. Nun wird nur noch montags (gleichbleibende Uhrzeit) ein Sprechtag angeboten.  
Mittwochs gibt es leider keine Beratungstermine mehr. Anmeldungen bitte per Mail an  
buergerservice@lra-mil.de oder telefonisch unter 09371 501 – 0.
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern - Versichertenberaterin
Ab sofort ist Frau Anne Fertig-Rößler, St.-Urbanus-Straße 19, 63927 Bürgstadt für die 
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern als Versichertenberaterin tätig.
Sie ist befugt, für die Versicherten des Landkreises Miltenberg Rentenanträge zu stellen 
und Kontenklärungen durchzuführen. Sie erreichen Frau Fertig-Rößler unter der Handy-
nummer 01795094008 (bevorzugt vormittags).
Agentur für Arbeit Aschaffenburg - Veranstaltungen im BiZ
Donnerstag,  17. Juli,  9 Uhr „Berufliche Veränderungen wagen“
Donnerstag,  24. Juli,  10 Uhr „Bewerbungsmappencheck für Ausbildungsplatzsuchende“
Online-Vorträge:
Donnerstag,  26. Juni, 17 Uhr „Zu krank für Ihren Job? Ihre beruflichen Alternativen“
Montag,  30. Juni, 10 Uhr „Die Bewerbung  - Was ist wichtig?“
Donnerstag,    3. Juli,  17 Uhr „Fördermöglichkeiten für Ihre berufliche Entwicklung“
    Offene Sprechstunden ohne Voranmeldung:
Montag,  14. Juli,  14 Uhr „Beruflicher Erfolg für Migrantinnen und Menschen mit 
    Betreuungsaufgaben“
Donnerstag,  17. Juli,  14 Uhr „Berufliche Veränderungen und Neuorientierung“
Agentur für Arbeit Aschaffenburg, Memeler Straße 15, 63739 Aschaffenburg
Christine Mann, Pressesprecherin Presse und Marketing, Telefon: 0 60 21/390 - 428, 
Telefax: 0 60 21/390 - 263, E-Mail: Christine.Mann3@arbeitsagentur.de
Aschaffenburg.Pressestelle@arbeitsagentur.de  
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Allgemeine Mitteilungen

Ferienfreizeiten mit dem Jugendwerk der  
AWO Unterfranken e.V.

Auf den Ferienfreizeiten des Bezirksjugendwerks der AWO Unterfranken e.V. in den Som-
merferien sind für verschiedene Altersgruppen noch Plätze frei.
Für Kinder im Alter von 6-10 Jahren gibt es vom 11.-16.08.2025 eine Tipi-Freizeit im Tier-
park Sommerhausen. 8-12-Jährige können vom 04.-09.08.2025 in Geiselwind auf einer 
Theaterfreizeit jede Menge Neues auszuprobieren und Kinder und Jugendliche zwischen 
11 und 14 Jahren haben vom 11.-16.08.2025 die Chance auf rätselhafte Ferien im Rahmen 
einer Escape-Freizeit in Iphofen.
Auch eine Strandfreizeit an der Ostsee ab Mitte August für Kinder und Jugendliche im 
Alter von 12 bis 15 Jahren ist im Programm und für die Älteren ab 14 Jahren geht es zum 
Ferienende hin Anfang September auf Bildungsfahrt nach Berlin.
Die Kinder und Jugendlichen können auf den Freizeiten des Jugendwerks nicht nur eine 
tolle Zeit mit Gleichaltrigen erleben, sondern haben ebenfalls in hohem Maße die Mög-
lichkeit das Programm selbst mitzugestalten. Darüber hinaus garantiert ein pädagogisch 
geschultes Betreuungsteam eine qualifizierte Begleitung. Weitere Infos und alle unse-
re Freizeitangebote für die Sommerferien 2025 sind zu finden unter www.awo-jw.de.  
Jetzt schnell anmelden! 
Teamende für Tagesbetreuung Stadtrand-Freizeit gesucht
Vom 04.08. bis zum 29.08.2025 veranstaltet das Bezirksjugendwerk der AWO Unterfran-
ken e.V. wieder die Tagesbetreuungsmaßnahme Stadtrand-Freizeit Würzburg. 
Jeweils von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 16:30 Uhr dreht sich auf dem Gelände 
am Hubland alles um das Motto „Unterwasserwelt“.  Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren 
freuen sich auf abwechslungsreiche Tage voller spannender Aktivitäten, Spiel und Spaß. 
Für die Betreuung der Kinder suchen wir dringend noch junge Leute (Mindestalter 16 Jah-
re), die diesen Sommer Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren und gemeinsam mit 
einem bunten Team Kindern schöne Ferien zu bescheren. Wir bieten eine qualifizierte 
Vorbereitung auf die Tätigkeit, viel Freiraum für eigene Ideen, eine kleine Aufwandsent-
schädigung für eine ehrenamtliche Tätigkeit, Verpflegung. 
Unter folgendem Link gibt es weitere Infos zur Teamendentätigkeit im Jugendwerk:  
www.awo-jw.de (Startseite). Bei verbindlichem Interesse einfach Personal- und Freizeit-
bogen ausfüllen und absenden. Bei Fragen gerne jederzeit an info@awo-jw.de schreiben 
oder unter 0931-8806-222 anrufen!
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Bundesagentur für Arbeit setzt auf sichere Online-Kanäle  
– mehr online, weniger E-Mail

Der Schutz und die Sicherheit personenbezogener Daten in der digitalen Kundenkom-
munikation haben für die Bundesagentur für Arbeit (BA) oberste Priorität. Aus diesem 
Grund schränkt die BA die unsichere E-Mailkommunikation ein und setzt auf die siche-
ren digitalen Zugangswege von Online-Portal und App-Angebot.
Ab dem 1. Juli sind die Agenturen für Arbeit in Aschaffenburg, Alzenau und Obernburg da-
her nicht mehr per E-Mail über die bisherigen ortsbezogenen Emailadressen (zum Beispiel 
Aschaffenburg@arbeitsagentur.de) erreichbar. Sollten Kunden danach E-Mails an diese 
Adressen senden, werden diese automatisch abgewiesen und es erfolgt eine Information 
über die nicht erfolgte Zustellung. Die BA bietet ihren Kunden zahlreiche Online-Angebo-
te, die im Laufe der vergangenen Jahre schrittweise weiterentwickelt wurden.
Thekla Schlör, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aschaffenburg: 
„Der Schutz der Daten und der persönlichen Identität haben für die BA oberste Prio-
rität. Die Inhalte unverschlüsselter Mails sind vor dem Zugriff unbefugter Dritter nicht 
geschützt. Das ist einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir den E-Mailverkehr mit 
unseren Kundinnen und Kunden einschränken. Wir setzen auf die Nutzung der von uns 
entwickelten datensicheren Kommunikationswege, wie der App BA-mobil. Gleichzeitig 
appellieren wir an unsere Kundinnen und Kunden, unsere eServices und Apps verstärkt zu 
nutzen.“ Die eServices sind unter www.arbeitsagentur.de/eservices erreichbar.
Informationen zur Nutzung der kostenlosen Kunden-App BA-mobil sind unter  
www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld/app-ba-mobil oder in 
den App-Stores von Android und Apple zu finden. Kunden können sich wie bisher unter 
0800/4555500 telefonisch oder postalisch an ihre Agentur für Arbeit wenden. Persönliche 
Vorsprachen sind ebenso nach (Online-)Terminvereinbarung möglich.
Die App BA-mobil beispielsweise bietet eine praktische Upload-Funktion an, über die Kun-
dinnen und Kunden datenschutzkonform, schnell und sicher Bewerbungsunterlagen oder 
Dokumente für den Arbeitslosengeld-Antrag hochladen, Veränderungen mitteilen und 
Bescheide einsehen können.
Im Unterschied zur E-Mail lässt sich über das Online-Portal und die App außerdem die 
Identität des Kontoinhabers eines Accounts eindeutig identifizieren.
Digital eingereichte Unterlagen im Online-Portal oder der Kunden-App werden teilweise 
bereits automatisch weiterverarbeitet. Kundenanliegen lassen sich somit viel schneller 
bearbeiten als die Inhalte von eingehenden Mails, die oftmals unvollständig sind und in 
vielen Fällen zu Nachfragen bei Kundinnen und Kunden führen. Davon profitieren auch 
die Beschäftigten der BA: Die gewonnene Zeit können sie für die individuelle Kunden-
beratung nutzen.



Stammsitz und Ausstellung: Großheubach | Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf

JETZT bis zu 

FÖRDERUNG 

sichern
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www.hennig-haus.de

Weitere
 Infos:

Erst neue Fenster –

dann Heizung sanieren!

Mehr Energieeffizienz Zuhause

JAHRE

HENNIG HAUS

Registrieren 

Sie Ihr Tier bei 

FINDEFIX!

Mehr Informationen auf 
www.fi ndefi x.com

Mit der kostenlosen Registrierung 
bei FINDEFIX helfen wir Ihnen, 
Ihr Haustier schnell wieder in die 
Arme zu schließen, sollte Ihr 
Liebling einmal verschwinden.

HaustierregisterFINDEFIX

Gutsausschank
01.07. bis 10.07.2025

täglich ab 11.30 Uhr 
                     Auf Ihren Besuch freut sich

Familie Sti ch & Team
Freudenberger Str. 73, Bürgstadt

Tel. 09371 - 5705
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Technische Hochschule Aschaffenburg - Infoabend flexibles 
Studium speziell für Berufstätige

Infoabend: Neben dem Job zur Ingenieurin oder zum Ingenieur – Flexibles Studium spe-
ziell für Berufstätige an der TH Aschaffenburg. Bachelor of Engineering in den Studien-
gängen Wirtschaftsingenieurwesen oder Elektro- und Informationstechnik.
Wann?  4. Juli 2025 | 17:30 Uhr
Wo?  Raum 318, Gebäude 26, Campus I der TH Aschaffenburg, Würzburger Str. 45, 
 Aschaffenburg
Technische Hochschule Aschaffenburg
Würzburger Str. 45, 63743 Aschaffenburg, Geb. C1/26, Raum 313
Telefon: +49 6021/4206-892 - E-Mail: Stephanie.Albert@th-ab.de
Web: www.th-ab.de - Direktlink: www.th-ab.de/berufsbegleitend

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
Insgesamt weniger tödliche Unfälle in 2024
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) verzeichnete 
im Jahr 2024 einen deutlichen Rückgang der tödlichen Arbeitsunfälle von 125 im Vorjahr 
auf 99. Erstmals seit Einführung der Statistik lag sie damit unter 100.
Die SVLFG registrierte insgesamt 57.816 meldepflichtige* Arbeits- und Wegeunfälle. 
Damit blieb das Unfallniveau gegenüber dem Vorjahr (57.608) nahezu unverändert. Die 
Branchen im Überblick:
Landwirtschaft
In der Landwirtschaft ging die Zahl der meldepflichtigen Unfälle leicht auf 31.959 zurück 
(2023: 32.217). Die Zahl der tödlichen Unfälle sank deutlich auf 54 (2023: 73). Auffällig 
war insbesondere der Rückgang tödlicher Unfälle durch Schlepper: Während im Vorjahr 
noch 13  solcher Fälle gemeldet wurden, waren es 2024 nur noch sechs. Zu den häufigsten 
Unfallursachen zählten erneut der Umgang mit Rindern, Unfälle auf Betriebswegen sowie 
Vorfälle mit Pferden und Schleppern. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Un-
fälle durch Rinder um fünf Prozent. Ebenso sank die Zahl der Wegeunfälle um sechs Pro-
zent. Die Unfälle mit Pferden stiegen hingegen um zwölf, mit Schleppern um vier Prozent.
Gartenbau
Im Gartenbau blieb die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit 17.872 nahezu unverändert 
gegenüber dem Vorjahr (17.911). Die Zahl der tödlichen Unfälle ging deutlich zurück: 
Nach elf tödlichen Ereignissen im Jahr 2023 wurden 2024 nur noch fünf Fälle registriert.
Das Unfallgeschehen war weiterhin geprägt durch Stürze auf unbefestigten Wegen, den 
Umgang mit handgeführten Werkzeugen ohne Antrieb, zum Beispiel Hammer, sowie den 
Einsatz technischer Geräte wie Heckenscheren. Während die Unfälle auf Wegen im Freien 
um sieben Prozent zunahmen, stiegen die Unfälle mit technischen Geräten um zehn Pro-
zent. 



Jetzt wechseln – 
mit staatlicher Förderung  
und ganz ohne Trennungsschmerz!

Tschüss, Tschüss, 
alte Heizung – alte Heizung – 
es war schön, es war schön, 
aber teuer!aber teuer!
Warum an einer Heizung  
festhalten, die mehr frisst  
als sie gibt? 
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Jetzt

Beratungstermin

vereinbaren!

Kleinheubach
rufprivat.de
09371-989840

Mit einer Wärmepumpe sagst du steigenden 

und deinem Konto und der Umwelt hallo!

Energiekosten und fossilen Brennstoffen lebewohl –

Na gut, 
ich geh ja 
schon…
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Bei Handgeräten ohne Antrieb wurde ein leichter Anstieg um zwei Prozent verzeichnet. 
Die Zahl der Unfälle mit Fahrzeugen sank hingegen um vier Prozent.
Forstwirtschaft
In der Forstwirtschaft stieg die Zahl der meldepflichtigen Unfälle leicht auf 5.188 (2023: 
4.941). Die Zahl der tödlichen Unfälle lag mit 35 Fällen (2023: 36) weiterhin auf hohem 
Niveau. Besonders häufig kam es zu Unfällen durch herabfallende Baumteile, durch Stürze 
auf unbefestigten Wegen sowie beim Einsatz technischer Geräte wie Motorsägen oder 
Seilwinden. Die Zahl der Unfälle mit technischen Maschinen und Geräten nahm mit einem 
Plus von 17 Prozent deutlich zu.
Jagd
In der Jagd wurden 449 meldepflichtige Unfälle registriert (2023: 410). Die Zahl der töd-
lichen Unfälle erhöhte sich leicht von drei auf vier Fälle. Besonders häufig kam es zu 
Unfällen auf unbefestigten Wegen sowie bei der Nutzung oder Instandhaltung von Hoch-
sitzen. Unfälle auf unbefestigten Waldwegen nahmen um 24 Prozent zu, Hochsitzunfälle 
sogar um 28 Prozent. Demgegenüber war bei Unfällen mit Jagdwaffen ein Rückgang von 
14 Prozent zu verzeichnen.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten –  
Kurse für Familien

ONLINE – KURSE:
Kleinkindernährung
• Von der Milch zum Brei 
Di, 08.07.2025, 09:30 – 11:00 Uhr 
Referentin: Iris Schubert, Ärztin, Weiterbildung in der Ernährungsmedizin
• Babybrei trifft Fingerfood
Mi., 16.07.2025, 09:00 – 10:30 Uhr 
Referentin: Rebecca Kunz, Bachelor of Science Oecotrophologie
• Von der Milch zum Brei
Mo, 21.07.2025, 09:30 – 11:00 Uhr Referentin: Iris Burger, Diätassistentin
• Was Kinder lieben: Umgang mit Süßem
Mi., 30.07.2025, 09:30 – 11:00 Uhr  Referentin: Iris Burger, Diätassistentin
• Von der Milch zum Brei 
Fr., 08.08.2025, 09:00 – 10:30 Uhr, Anmeldeschluss: 04.08.25 
Referentin: Rebecca Kunz, Bachelor of Science Oecotrophologie
PRÄSENZ- / VOR-ORT- KURSE:
Kleinkindernährung
• Kinder an die Töpfe
Do., 03.07.2025, 15:30 – 18:30 Uhr



www.distelhorst-optik-akustik.de

Seite 42 – Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 13 vom 01.07.2025



Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 13 vom 01.07.2025 – Seite 43

Ort: 63741 Aschaffenburg, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt,  
Außenstelle A‘burg Referentin: Bianca Eßwein, Ref. f. Hauswirtschaft + Ernährung
Bewegung im Alltag – Outdoor
• Bewegungsabenteuer in der Natur!
• Spiel und Spaß bei jedem Wetter
Referent: André Block, Ergotherapeut, Mitveranstalter: Die Familienstützpunkt
• Fr., 04.07.2025, 16:00 – 17:30 Uhr

Ort: 63796 Kahl, Familienstützpunkt Kahl, Aschaffenburger Str. 1
• Sa., 19.07.2025, 10:30 – 12:00 Uhr

Ort: 63743 Obernau, Treffpunkt: Wanderparkplatz Heidigweg
Neu! Bewegung im Alltag – Drinnen
• Bewegungsspaß für Babys im ersten Lebensjahr 
Sa., 05.07.2025, 11:30 – 13:00 Uhr, Anmeldeschluss: 30.06.25
Ort: 63741 Aschaffenburg, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt,  
Außenstelle A‘burg Referentin: Vildan Schrenk, Übungsleiterin
Anmeldung, viele weitere Kurse und alle Infos zu den Kursen unter: 
www.aelf-ka.bayern.de/ernaehrung/familie/

LAG Main4Eck Miltenberg e.V -  
Internationaler Austausch für Vereine

Vereine aufgepasst! – Kostenfreie und unabhängige Beratung für internationalen Aus-
tausch: Die BIA - Beratungsstelle Internationaler Austausch - unterstützt Organisationen 
im Landkreis Miltenberg, die am internationalen Austausch teilnehmen möchten. Unsere 
Beratung ist kostenlos und unabhängig.
Wir informieren Sie über Finanzierungsmöglichkeiten und unterstützen Sie bei der Be-
antragung von Fördermitteln. Gerne helfen wir Ihnen auch dabei, passende Partnerorga-
nisationen im Ausland zu finden.
Warum internationaler Austausch?
Kulturen kennenlernen: 

Erweitern Sie Ihren Horizont und lernen Sie neue Perspektiven kennen.
Zusammenarbeit stärken: 

Fördern Sie das internationale Verständnis und die Zusammenarbeit.
Kompetenzen entwickeln: 

Verbessern Sie interkulturelle Kommunikation und Teamarbeit.
Kontakt:
BIA - Beratungsstelle Internationaler Austausch - bia@main4eck.de, Tel.: 09374 6753916
Ein im Rahmen des GAP-Deutschland 2023 – 2027 gefördertes Projekt im Freistaat Bay-
ern. Das Projekt „Implementierung des Bonn-Prozesses in der LAG Main4Eck“ wird über 
das Förderprogramm LEADER mitfinanziert.
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Zweijährige Berufsausbildung an der Berufsfachschule 
Obernburg a. Main  „Staatlich geprüfte kaufmännische  

Assistenten E-Business-Management“
Die Berufsfachschule Obernburg bildet seit über 30 Jahren junge Menschen zu staatlich 
geprüften kaufmännischen Assistenten aus. Die zweijährige Ausbildung in Vollzeit ist im 
deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 4 zugeordnet und somit 
gleichwertig zu einer dualen Ausbildung. Sie richtet sich an Interessierte mit mittlerem 
Bildungsabschluss und bietet insbesondere denjenigen eine attraktive Alternative, die 
sich noch nicht auf einen bestimmten Beruf festlegen möchten oder die Vorteile einer 
vollzeitschulischen Ausbildung schätzen.
Der Lehrplan der kaufmännischen Berufsfachschule ist auf die aktuellen Bedürfnisse der 
Wirtschaft zugeschnitten. Seit 2022 liegt der Ausbildungsschwerpunkt auf dem Bereich E-
Business Management. Die Schülerinnen und Schüler erlernen in verschiedenen Fächern, 
wie beispielsweise Beschaffungs- und Absatzprozesse, Marketing oder E-Business-Prozes-
se, die notwendigen Fähigkeiten für ihre berufliche Zukunft. Im Fach E-Business-Prozesse 
entwickeln sie eigene kleine Online-Shops und lernen so die Praxis des E-Commerce am 
eigenen Modellunternehmen kennen.
Ein vierwöchiges Praktikum in einem regionalen Unternehmen zwischen dem ersten und 
zweiten Ausbildungsjahr ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, die erlernten the-
oretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und wertvolle Kontakte für die spätere 
Berufswelt zu knüpfen.
Neben dem Abschluss als „Staatlich geprüfte/r kaufmännische/r Assistent/in – Fachrich-
tung E-Business-Management“ bietet die BFS Obernburg auch die Möglichkeit, ein SAP- 
sowie ein KMK-Fremdsprachenzertifikat zu erwerben. Nach Ausbildungsabschluss kön-
nen die Absolventen direkt ins Berufsleben einsteigen oder die Berufsoberschule (BOS) 
besuchen.
Die Ausbildung an der BFS Obernburg ist kostenfrei und es besteht die Möglichkeit, BAföG 
zu beantragen.
Interessierte können sich für das Schuljahr 2025/2026 an der Berufsfachschule für kauf-
männische Assistenten des Landkreises Miltenberg, Berufsschulstr. 10, 63785 Obernburg 
oder per E-Mail an info@bs-mil-obb.de bewerben. Darüber hinaus bietet die Berufsfach-
schule Obernburg auch persönliche Beratungen und Schnuppertage an.
Weitere Informationen und ein Imagefilm der BFS Obernburg sind unter www.bs-mil-obb.
de zu finden.



Krautäcker 1
97892 Kreuzwertheim-
           Wiebelbach
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Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg

Trauercafe Weilbach im Juli 2025
Wir laden wieder herzlich ein zum „Trauer Café“  
am Samstag, 12.07.2025 von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr! Das Treffen findet in der Bücherei 
Weilbach, Hauptstr. 63, 1. Stock, ehemalige Raiffeisenbank statt. Barrierefreier Zugang 
über die Reuenthaler. Str. zwischen Arztpraxis Michael Lutz und Kirche oder über die Kir-
chentreppe von der Hauptstr. aus.
Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Neue Gäste sind jederzeit willkommen!
Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg e.V - Tel. 06022 – 7093084
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Gottesdienstordnung
  der Pfarreiengemeinschaft St. Martin
  Miltenberg - Bürgstadt 

Breitendiel - Mainbullau - Wenschdorf

vom 01.07.2025 bis 15.07.2025

Dienstag 01.07. Dienstag der 13. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 9:00 Messfeier (Antoniusgedenken) - Klosterkirche
Miltenberg 19:00 ökum. Friedensgebet - ev. Kirche

Mittwoch 02.07. MARIÄ HEIMSUCHUNG
Breitendiel 18:00 Rosenkranz - Mariensäule am PGH
Breitendiel 18:30 Messfeier - St. Josef
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum

Donnerstag 03.07. HL. THOMAS
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - anschließend 

Aussetzung und eucharistische Anbetung - Neue Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Maria-Regina
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum

Freitag 04.07. Freitag der 13. Woche im Jahreskreis
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Martinskapelle (Willi u. Angela Blaschke (Leg.) / nach 

Meinung der Stifter)

Bürgstadt 14:00 Hauskommunion

Samstag 05.07. Samstag der 13. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche St. Jakobus
Miltenberg 11:30 MATINEE - KONZERT Orgelmatinée: Philipp Hessler, 

Klingenberg, EINTRITT FREI - KOLLEKTE AM AUSGANG - 
Pfarrkirche St. Jakobus

Bürgstadt 14:00 Tauffeier von Milan Schreck - Martinskapelle
Miltenberg 15:30 Messfeier - Maria-Regina
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz für den Frieden/Beichte - Neue Pfarrkirche 
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse - Neue Pfarrkirche St. Margareta (Heinrich u. Rita 

Albert (Leg.) / f. die Verst. des Schuljahrganges 1929/30 / f. die verst. u. 
leb. Angeh. der Geschwister Burkard, Erwin, Stefan, Hilde, Philipp, Sr. 
Mechtild, Imelda, Maria u. Gertrud Meisenzahl u. deren Eltern Anna u. 
Christian / Seelenamt Hermann Peruth / Seelenamt Lioba Dassing)

Breitendiel 18:30 Vorabendmesse - St. Josef
Sonntag 06.07. HOCHFEST DER HLL. FRANKENAPOSTEL KILIAN, KOLONAT 

UND TOTNAN
Breitendiel 5:30 Aussendung der Walldürn-Wallfahrer
Miltenberg 8:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft - Klosterkirche
Mainbullau 10:00 Messfeier - St. Katharina
Miltenberg 10:30 ökum. Gottesdienst am Mainufer
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz - Stutzkapelle
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche St. Jakobus
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Montag 07.07. Montag der 14. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Juni - Pfarrkirche 

Dienstag 08.07. Dienstag der 14. Woche im Jahreskreis
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Alte Pfarrkirche St. Margareta
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Juni - Alte 

Pfarrkirche St. Margareta (Paul Kuska u. verst. Angeh. (Leg.) / Markus 
Keller u. Großeltern)

Mittwoch 09.07. Mittwoch der 14. Woche im Jahreskreis
Breitendiel 18:00 Rosenkranz - Mariensäule am PGH
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum

Donnerstag 10.07. Donnerstag der 14. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 9:00 Messfeier für die Geschwister Bischoff - Laurentiuskapelle
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche St. 

Margareta
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Maria-Regina
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum

Freitag 11.07. HL. BENEDIKT VON NURSIA
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche St. Jakobus

Samstag 12.07. Samstag der 14. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche St. Jakobus
Miltenberg 11:30 MATINEE - KONZERT Orgelmatinée: Tyron Kretzschmar, 

Lohr, EINTRITT FREI - KOLLEKTE AM AUSGANG - Pfarrkirche 
St. Jakobus

Miltenberg 15:30 Messfeier - Maria-Regina
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche St. Jakobus
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche St. Jakobus
Wenschdorf 18:30 Vorabendmesse, mit Einführung der neuen Ministranten

Sonntag 13.07. 15. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche
Bürgstadt 10:00 Messfeier im Alten Kirchhof für die Pfarreiengemeinschaft 

(Gehrlich Mathilde (Leg.) / Josef Neuberger u. verst. Angeh. / Kilian u. 
Hedwig Meisenzahl, Kurt See u. Angeh. / Franz Kirchgeßner u. Angeh. / 
Irene, Gernot u. Wolfgang Mai / Bruno u. Johanna Helmstetter)

Miltenberg 10:00 Kinderkirche
Breitendiel 10:00 Messfeier - St. Josef
Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche St. Jakobus

Montag 14.07. Montag der 15. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche St. Jakobus

Dienstag 15.07. Hl. Bonaventura
Miltenberg 9:00 Messfeier (Antoniusgedenken) - Klosterkirche

Menschen, die nicht mehr zur Kirche kommen können, kann die Krankenkommunion auch  

Montag 07.07. Montag der 14. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Juni - Pfarrkirche 

Dienstag 08.07. Dienstag der 14. Woche im Jahreskreis
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Alte Pfarrkirche St. Margareta
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Juni - Alte 

Pfarrkirche St. Margareta (Paul Kuska u. verst. Angeh. (Leg.) / Markus 
Keller u. Großeltern)

Mittwoch 09.07. Mittwoch der 14. Woche im Jahreskreis
Breitendiel 18:00 Rosenkranz - Mariensäule am PGH
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum

Donnerstag 10.07. Donnerstag der 14. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 9:00 Messfeier für die Geschwister Bischoff - Laurentiuskapelle
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche St. 

Margareta
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Maria-Regina
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum

Freitag 11.07. HL. BENEDIKT VON NURSIA
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche St. Jakobus

Samstag 12.07. Samstag der 14. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche St. Jakobus
Miltenberg 11:30 MATINEE - KONZERT Orgelmatinée: Tyron Kretzschmar, 

Lohr, EINTRITT FREI - KOLLEKTE AM AUSGANG - Pfarrkirche 
St. Jakobus

Miltenberg 15:30 Messfeier - Maria-Regina
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche St. Jakobus
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche St. Jakobus
Wenschdorf 18:30 Vorabendmesse, mit Einführung der neuen Ministranten

Sonntag 13.07. 15. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche
Bürgstadt 10:00 Messfeier im Alten Kirchhof für die Pfarreiengemeinschaft 

(Gehrlich Mathilde (Leg.) / Josef Neuberger u. verst. Angeh. / Kilian u. 
Hedwig Meisenzahl, Kurt See u. Angeh. / Franz Kirchgeßner u. Angeh. / 
Irene, Gernot u. Wolfgang Mai / Bruno u. Johanna Helmstetter)

Miltenberg 10:00 Kinderkirche
Breitendiel 10:00 Messfeier - St. Josef
Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche St. Jakobus

Montag 14.07. Montag der 15. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche St. Jakobus

Dienstag 15.07. Hl. Bonaventura
Miltenberg 9:00 Messfeier (Antoniusgedenken) - Klosterkirche

Menschen, die nicht mehr zur Kirche kommen können, kann die Krankenkommunion auch  

nach Hause gebracht werden. Dazu kommt ein Priester oder ein Kommunionhelfer in der 
Regel am 1. Freitag im Monat. Auf Wunsch kann es gelegentlich auch ein anderer Tag
sein. Seelsorgegespräche sind nach Absprache selbstverständlich ebenfalls
möglich. Rufen Sie einfach im Pfarrbüro an (Tel. 2144) oder bei Michael Schmitt (Tel.
2478) oder bei Rita Bucher-Hock (Tel. 80165).

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr
Rufnr.:Pfarrbüro Bürgstadt………………………... 21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Jan Kölbel……………………..6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Ninh…………………… 0162 1065423 Mail pfarrvikar.ninh@gmail.com

Diakon Florian Grimm.. 0176 24894615 Mail: florian.grimm@bistum-wuerzburg.de

Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz………….6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de

Kantor Michael Bailer…………………6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-milt  enberg-buergstadt.de  



• Manuelle Therapie
• Manuelle Lymph-
 drainage
• Schmerztherapie
• KG - PNF

Hausbesuche möglich.

Termine nach Vereinbarung.
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nach Hause gebracht werden. Dazu kommt ein Priester oder ein Kommunionhelfer in der 
Regel am 1. Freitag im Monat. Auf Wunsch kann es gelegentlich auch ein anderer Tag
sein. Seelsorgegespräche sind nach Absprache selbstverständlich ebenfalls
möglich. Rufen Sie einfach im Pfarrbüro an (Tel. 2144) oder bei Michael Schmitt (Tel.
2478) oder bei Rita Bucher-Hock (Tel. 80165).

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr
Rufnr.:Pfarrbüro Bürgstadt………………………... 21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Jan Kölbel……………………..6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Ninh…………………… 0162 1065423 Mail pfarrvikar.ninh@gmail.com

Diakon Florian Grimm.. 0176 24894615 Mail: florian.grimm@bistum-wuerzburg.de

Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz………….6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de

Kantor Michael Bailer…………………6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-milt  enberg-buergstadt.de  
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Dienstag                           01.07.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Friedensrosenkranz 

19:00 Messfeier 

Richelbach 19:00 Messfeier 

Donnerstag                      03.07.                                                                                Hl. Thomas  

Riedern 19:00 Messfeier 

Schippach 19:00 Messfeier 

Freitag                              04.07.                                                                                                   

In allen Orten

ab 9:30 Krankenkommunion 

Heppdiel 18:30 Lichtreicher Rosenkranz 

19:00 Messfeier 

Hochfest der Hll. Frankenapostel Kilian, Kolonat u. TotnanHochfest der Hll. Frankenapostel Kilian, Kolonat u. Totnan

Samstag                           05.07.                                                                                                   

Eichenbühl 19:00 Messfeier mit Einführung der neuen Ministranten 

Heppdiel 19:00 Messfeier 

Sonntag                            06.07.                                                                                                   

Schippach 8:30 Messfeier

Neunkirchen 9:00 Festgottesdienst auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshaus 
anlässlich „50 Jahre Gemeinde Neunkirchen“

Riedern Patrozinium Hl. Kilian

10:00 Messfeier 

Montag                             07.07.                                                                                                   

Umpfenbach 19:00 Messfeier  

Dienstag                           08.07.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz 

19:00 Messfeier 

Richelbach 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier 

Mittwoch                          09.07.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier 
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Donnerstag                      10.07.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier 

Riedern 19:00 Messfeier 

Freitag                              11.07.                                                           Hl. Benedikt von Nursia  

Windischb. 19:00 Messfeier 

15. Sonntag im Jahreskreis15. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           12.07.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier 

Richelbach 19:00 Messfeier 

Sonntag                            13.07.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier 

Riedern 8:30 Messfeier 

Umpfenbach 10:00 Wort-Gottes-Feier 

Heppdiel 10:00 Messfeier 

Neunkirchen 10:00 Messfeier 

Montag                             14.07.                                                                                                   

Umpfenbach 19:00 Messfeier 

Dienstag                           15.07.                                                                        Hl. Bonaventura  

Eichenbühl 18:30 Rosenkranz 

19:00 Messfeier 

Richelbach 19:00 Messfeier 

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarrbüro Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl
Pfarrsekretärin Heike Leibfried
Tel. 09371-2556, pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten: Mo 14-18 Uhr, Di, Do, Fr 8-12 Uhr

Seelsorger Pfr. Artur Fröhlich Tel. 09371-2556
Pfarrvikar Krzysztof Winiarz Tel. 09378-9082830

Homepage www.pg-eichenbuehl.de



Unsere Verwaltung ist täglich von 8 bis 19 Uhr 
für Sie da, auch Wochenende u. Feiertage! 

Hauptstr. 18, 63920 Großheubach 
Tel.: (0 93 71) 97 23-0, Fax: 97 23-1� 
email: mail@st-elisabethenstift.de 
www.st-elisabethenstift.de 

bpa MnghPFL.EGENETZ 
Bundesverband privater Anbieter :andkreis �ilt�nberg 

sozialer Dienste e.V. gemeinsam stark fur die Pflege 
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2. Pflegetalk 
Freitag,

16. März 2018,
14:00 Uhr,

Bürgerzentrum Elsenfeld
Marienstraße 29, 63820 Elsenfeld

Thema

„Ich pflege als 
die, die ich bin.“

(Zitat, Sr. Liliane Juchli)

Sr. Liliane Juchli
referiert zusammen mit

Stefan Knobel 

2. Pflegetalk
Freitag, 16. März 2018, 
14:00 - 17:00 Uhr, 
Bürgerzentrum Elsenfeld,
Marienstraße 29, 63820 Elsenfeld

Zielgruppe: Beruflich Pflegende 

Organisation der Veranstaltung: 
- compassio - Seniorendomizil Haus Dominic,   
  Elsenfeld
- Gesundheitsregionplus

Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Hinweis: Während der Veranstaltung werden 
Bildaufnahmen gemacht. Mit Ihrer Anmeldung 
erklären Sie sich mit der Veröffentlichung einver-
standen.

Das PflegeNetz Landkreis Miltenberg ist ein 
im Rahmen der Gesundheitsregionplus ent-
standener trägerübergreifender Verbund der 
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im 
Landkreis Miltenberg. Durch die Vernetzung 
beruflich Pflegender und gemeinsame Fort-
bildungsangebote soll das Berufsbild Pflege 
im Landkreis Miltenberg gestärkt werden. Die 
Pflegetalks greifen regelmäßig praxisrelevante 
Themen aus dem Pflegealltag im Rahmen 
von Vorträgen und Fortbildungsangeboten 
auf und möchten einen fachlichen Austausch 
untereinander fördern.

www.pflegenetz-miltenberg.de

Landratsamt Miltenberg 
Gesundheitsregionplus Landkreis Miltenberg  
Brückenstraße 2
63897 Miltenberg
Tel.: 09371 501-554
Fax: 09371 501-79554

E-Mail: gesundheitsregionplus@lra-mil.de

www.gesundheitsregion-plus-mil.de

Landratsam
t M

iltenberg
-G

eschäftsstelle G
esundheitsregion

plus-
Brückenstraße 2
63897  M

iltenberg

Landkreis Miltenberg
gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege

Kooperation

Landkreis Miltenberg
gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege

Bitte
ausreichend
frankieren

Seniorendomizil Haus Dominic, Elsenfeld Seniorendomizil Haus Dominic, Elsenfeld

Mitglied im

gemeinsam stark für die Pflege

Pfl egeheim im St. Elisabethenstift
GmbH

Pfl egeheim im St. Elisabethenstift

Unsere Verwaltung erreichen Sie täglich von 
8.00 - 19.00 Uhr und an den Wochenenden 
von 10.00 - 16.00 Uhr! 

Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 13 vom 01.07.2025 – Seite 51

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg
Gottesdienste
Dienstag, 01.07. 19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet in der Johanneskirche
Sonntag,  06.07. 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Mainfest, 
  Bühne am Mainufer, In der Johanneskirche findet 
  kein Gottesdienst statt
Sonntag, 13.07. 11.00 Uhr Gottesdienst, gleichzeitig Kindergottesdienst
Regelmäßige Veranstaltungen
Montags wöchentlich 19.30 Uhr Kontemplation
Dienstags wöchentlich 15.00 Uhr Skatrunde
Dienstag 14tägig        15.30 Uhr Stricktreff
Dienstags wöchentlich 19.00 Uhr Bibellesekreis
Dienstags 14tägig 20.00 Uhr Ökumenische Schola in der AltenVolksschule
Mittwochs wöchentlich 18.00 Uhr Jugendkreis
Donnerstags wöchentlich   9.45 Uhr Spielgruppe (Kinder von 18 Monate-3 Jahre)
Donnerstags wöchentlich 19.00 Uhr Posaunenchor
Freitags 14tägig 18.30 Uhr Chor „Regenbogen“
Freitags 14tägig 19.30 Uhr Discofox Ü 30
Die Evang. Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet.
Pfarrer Lutz Domröse ist unter der Tel.Nr. 09371-94 89 544 zu erreichen.
Weitere Infos unter www.evangelisch-miltenberg.de



Als NABU-Stift ung bewahren wir 
Natur für die Ewigkeit. Helfen Sie uns 
dabei mit Ihrem Letzten Willen.

Mehr Informationen
NABU-Stift ung Nationales Naturerbe
Frauke Hennek • Albrechtstraße 14 • 10117 Berlin

Tel. 030 235 939-161
naturerbe@nabu.de

www.naturerbe.de
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Baum, morgen   

   ein Wald!

Ein Testament 
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• Grabsteine
• Abdeckplatten
• Beschriftungen
• Grabschmuck 
• Auflösungen

• Fensterbänke
• Treppenstufen
• Küchenplatten
• Bodenbeläge
• Exklusive Bäder

Hans-Stiglitz-Weg 2 • Telefon 09371 3112 • www.heim-natursteine.de

in Miltenberg

TRADITIONELLES 
STEINMETZHANDWERK 

KOMBINIERT MIT 
MODERNSTEN 

CNC-MASCHINEN
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EINHEITLICHE NOTRUFNUMMERN

Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt ........................................................ 112 

Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit)   ...................  11 61 17

Polizei Miltenberg   ..........................................................................  0 93 71 / 945-0

BRK Miltenberg   ...........................................................................  0 93 71 / 97 22-0

Tierärztliche Ru� ereitscha� 
Ab sofort finden Sie die aktuelle tierärztliche Rufbereitschaft auf der Homepage 
www.tierarztpraxis-erlenbach.de/notfallplan.php Tel. 09372/9407871

SERVICENUMMERN

Beratungsstelle für Senioren und pfl egende Angehörige
Brückenstr. 19, Miltenberg
Sprechzeiten: montags 10 - 12 Uhr, dienstags 14 - 16 Uhr und donnerstags 10 - 12 Uhr.
Untere Wallstr. 24, Obernburg, im B-OBB / Bürgerhaus Obernburg, 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9 - 12 Uhr und Mi 14 - 16 Uhr
Zentrale Telefonnummer: 09371 / 6694920
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de; www.seniorenberatung-mil.de

Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg
bietet schwerkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen und Freun-
den Beratung, Unterstützung und Begleitung an.
Kontakt: 0176 - 34 51 20 60; www.hospizverein-miltenberg.de

Ambulanter Kinderhospizdienst
Auf vielfältige Weise unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes zahlreiche Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern.
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Am Schlosspark 6,
63924 Kleinheubach, Telefon: 09371 / 660 68 51, www.akhd-miltenberg.de
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NOTDIENSTE

Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Erlenbach
Service des Ärzteverbundes Maindoc im Medizinischen Versorgungszentrum am Klini-
kum Erlenbach: Bei akuten Erkrankungen ist die ambulante medizinische Versorgung zu 
Zeiten sichergestellt, in denen die hausärztlichen Praxen in der Regel nicht besetzt sind: 

Samstag, Sonntag und Feiertag: 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Die Notaufnahme des Klinikums bleibt weiterhin die Anlaufstelle für Notfälle, bei 
denen eine stationäre Aufnahme absehbar ist. 

Zahnärztlicher Notfalldienst (ohne Gewähr)

von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr

05./06.07 Dr. med. dent. Stephanie Huth, Trennfurter Str. 33, Klingenberg
 Tel. Nr.: 09372 / 944406

12./13.07. ZA Julia-Katharina Heyde, Breiter Weg 16a, Sulzbach a. Main
 Tel. Nr.: 06028 / 995055

Notdienste der Apotheken
Ab diesem Jahr führen die Apotheken kein regelmäßig routierendes System, daher 
informieren Sie sich bei Bedarf bitte über folgende Quellen:

Notdienst-Hotline: 0800 00 22 8 33 (Festnetz)
Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69ct/Min)

oder unter www.aponet.de



Mit dem QR Code
gelangen Sie direkt 
zu den Mediadaten 
für Firmen ha
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